
1. Vereinsanmeldung

1.1 Eine Vereinsmitgliedschaft ist immer schriftlich zu beantragen, hierzu ist der vorgefertigte
Aufnahmeantrag inklusive SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen.
Alternativ zum SEPA-Lastschriftmandat kann bei Kindern und Jugendlichen ein Einzug über
die Münsterlandkarte erfolgen. Dieses ist uns dann mit Angabe der Kartennummer
mitzuteilen.

1.2  Anträge bitte immer bei der Geschäftsstelle einreichen, entweder persönlich zu den
Öffnungszeiten, durch Nutzung des Briefkastens an der Geschäftsstelle oder per Email
unter geschaeftsstelle@spvgg-vreden.de.

1.3  Der aktuelle Aufnahmeantrag (2026 Aufnahmeantrag) inklusive SEPA-Lastschriftmandat
ist beigefügt.

1.3  Die Anmeldung als Vereinsmitglied und die Anmeldung für den Spielbetrieb sind separat zu
betrachten. Das sind zwei Vorgänge, die getrennt voneinander zu sehen sind.

2. Vereinsmitgliedschaft

2.1  Alle aktiven Spielerinnen und Spieler müssen zwingend Vereinsmitglied sein. Aktiv
bedeutet, dass am Trainings- und/oder Spielbetrieb im Jugend- oder Seniorenbereich des
Vereins teilgenommen wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Teilnahme regelmäßig oder
eher unregelmäßig erfolgt.
Eine „Kennenlernphase“, z.B. eine vierwöchige Probephase bei den Minikickern ist hier
ausgenommen.

2.2 Aktive Trainer/-innen und Betreuer/-innen, die über eine Übungsleiterpauschale oder ähnliches
abgerechnet werden, müssen ebenfalls Vereinsmitglied sein. Aktive Trainer-/innen und Betreuer-/
-innen, die rein ehrenamtlich arbeiten, brauchen nicht als Vereinsmitglied angemeldet sein, wenn in
der Mannschaft mindestens ein Trainer bzw. eine Trainerin als Vereinsmitglied angemeldet ist.

2.3  Alle Personen, die eine offizielle Position im Verein übernehmen, z.B. Vorstand, aber auch
Kassenprüfer, etc. müssen ebenfalls Vereinsmitglieder sein.

2.4  Alle Personen, die eine Tätigkeit im sportlichen Bereich ausüben, die oben nicht schon
aufgezählt wurde, müssen ebenfalls Vereinsmitglied sein.
z.B. sportliche Leitung, Koordinatoren, usw.

2.5  Eine passive Mitgliedschaft, d.h. es wird weder am Spiel- noch am Trainingsbetrieb teilgenommen,
noch wird eine andere offizielle Position ausgeübt, ist freiwillig.

3. Mitgliedsbeiträge

3.1 Die aktuellen Mitgliedsbeiträge wurden per Mitgliederbeschluss, zuletzt im November 2025,
festgelegt und sind dem aktuellen Aufnahmeantrag zu entnehmen.

3.2  Mitglieder zu 2.1 sind als aktive Pflichtmitglieder einzustufen. Für Spieler und Spielerinnen im
Ü-Bereich (z.B. AH-AL-Abteilung bei den Herren, Ü30-Mannschaft bei den Frauen) reicht abweichend
eine passive Pflichtmitgliedschaft.

3.3  Mitglieder zu 2.2 bis 2.4 sind, sollten Sie nicht gleichzeitig aktiv am Spielbetrieb teilnehmen, als
passive Pflichtmitglieder einzustufen.

3.4   Mitglieder zu 2.5 sind als freiwillige passive Mitglieder einzustufen.
3.5  Schiedsrichter werden, unabhängig von weiteren Einstufungen nach 2.1 bis 2.4 als beitragsfreie

Pflichtmitglieder eingestuft. Weitere beitragsfreie Mitgliedschaften sind nur auf Antrag und nach
Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes möglich.



4.   Vereinsabmeldungen

4.1  Vereinsaustritte sind vom Mitglied per Post (Ottensteiner Straße 61, 48691 Vreden) oder per Email
(geschaeftsstelle@spvgg-vreden.de) mitzuteilen.

4.2  Kündigungen sind immer zum Quartalsende möglich, die Kündigungsfrist beträgt acht Wochen.
Zum Saisonende (zum 30.06. eines Jahres) entfällt die Kündigungsfrist.

4.3 Desweiteren gelten bei Vereinsaustritten die Regelungen der Vereinssatzung in der jeweils
aktuellen Fassung.

Bei Rückfragen zu diesen Regelungen bitten wir um Rücksprache mit dem geschäftsführenden Vorstand bzw.
mit der Geschäftsstelle.
Ansprechpartner sind:
geschäftsführender Vorstand Stefan Segbers schatzmeister@spvgg-vreden.de
Geschäftsstelle Simone Willing geschaeftsstelle@spvgg-vreden.de

bzw. zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

Mit sportlichen Grüßen

___________________________________________
Stefan Segbers, im Namen des gesamten Vorstandes


